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1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

· Angaben zum Produkt

· Handelsname: PressX Zr Investment Powder
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Hilfsmittel zur Herstellung von Zahnersatz
· Hersteller/Lieferant:
Wieland Dental + Technik GmbH & Co.KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Telefon + 49 (07231)-37050, Telefax + 49 (07231)-357959

· Auskunftgebender Bereich: AT (Tel.:+49(0)6007-9176-222

2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Quarz 50-100%

· Zusätzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mögliche Gefahren

· Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
R 48/20 Gesundheits schäd lich: Gefahr erns ter Gesundheits schäden bei längerer Expos it ion  durch

Einatmen.
· Klassifizierungssystem:
Die Klas sifizierung ents pricht den aktuellen EG-Listen , ist  jedoch ergänzt durch Angaben aus  der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· Nach Hautkontakt:
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Mit warmem Wasser abspülen.

· Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt  un ter fließendem Wasser spü len. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

· Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
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5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Geeignete Löschmittel:
CO2, Lös chpulver oder W as s ers prühs trah l. Größeren Brand  mit  W as s ers prühs t rah l oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: keine
· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

· Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Staubbildung vermeiden.
· Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.
· Zusätzliche Hinweise:
Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang:
Staubbildung vermeiden.
Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
· Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagern.
· Lagerklasse:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
14808-60-7 Quarz
MAK (TRGS 900) 0,15 A mg/m³

24; Y; DFG
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.

· Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.
Filter P2

· Handschutz: Nicht erforderlich.
· Handschuhmaterial entfällt
· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials entfällt

(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Augenschutz: Nicht erforderlich.
· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

Form: Pulver
Farbe: Grau
Geruch: Geruchlos

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

· Zündtemperatur: entfällt

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Explosionsgrenzen:
Brandfördernde Eigenschaften keine

· Dichte bei 20°C: 2,65 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unlöslich.

· pH-Wert: entfällt

· Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 0,0 %

· Festkörpergehalt: 100 %

10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

· Gefährliche Reaktionen Bei Zugabe von Wasser tritt Erwärmung ein.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

· Akute Toxizität:
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Keine Reizwirkung.
· am Auge: Keine Reizwirkung.
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemäßem Umgang und best immungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach
uns eren  Erfahrungen  und  den  uns  vorliegenden In format ionen keine gesundheitss chäd lichen
Wirkungen.
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12 Angaben zur Ökologie

· Allgemeine Hinweise: Keine Wassergefährdung bekannt.

13 Hinweise zur Entsorgung

· Produkt:
· Empfehlung:
Kann unter Beach tung  der notwendigen  techn is chen  Vorschriften nach  Rücks prache mit  dem
Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen abgelagert werden.

· Europäischer Abfallkatalog
08 00 00 ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),

KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
08 02 00 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)
08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: - 

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-Klasse: - 
· Marine pollutant: Nein

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Klasse: - 

15 Vorschriften

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Obwohl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen  wir, die Sicherheitsratschläge zu
beachten.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschädlich

· R-Sätze:
48/20 Gesundheitss chädlich: Gefahr ernster Gesundheits schäden bei längerer Exposition  durch

Einatmen.

· S-Sätze:
22 Staub nicht einatmen.
38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

· Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

· Nationale Vorschriften:
· Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang II: entfällt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

· Wassergefährdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben s tü tzen s ich auf den  heut igen Stand  unserer Kenntnisse, s ie  stellen  jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz
· Ansprechpartner: Herr Selzer
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